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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1935

Norm

WeinG §19

Rechtssatz

Unter den besonderen durch den Antrag auf Verfall verursachten Kosten im Sinne des § 19 WeinG sind alle Kosten zu

verstehen, deren Aufwendung notwendig war, um den objektiven Tatbestand der strafbaren Handlung feststellen zu

können.
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